
Bekanntmachung des Amtes Kellinghusen 

für die Gemeinde Brokstedt 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12 der Gemeinde Brokstedt 

1.) Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB 

2.) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Satz BauGB 

1.) Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brokstedt hat in ihrer Sitzung am 26.03.2014 
beschlossen, für das Gebiet östlich der Bebauung Klein Foyen Nr. 1-7, südlich der Bebauung 
Groß Foyen Nr. 7-15, nördlich der Straße Königssaal und westlich der offenen Landschaft 
den Bebauungsplan Nr. 12 zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Erweiterung des vorhandenen Gewerbegebiets aufzustellen.  

Der genaue Plangeltungsbereich ist in der nachstehend abgedruckten Planzeichnung farbig 
kenntlich gemacht. 

 

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 

  



2.) Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen 
öffentlich zu unterrichten. 

Diese frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wird im Rahmen der Einwohnerunterrichtung 
durchgeführt am 

Mittwoch, 12.11.2014 um 18.30 Uhr 
im Bürgerhaus, Dörnbek 3, in Brokstedt 

 
Bei dieser Einwohnerunterrichtung wird neben der allgemeinen Vorstellung des Inhalts des 
Bebauungsplans Nr. 12 der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben Fragen zu stellen, um  
Unklarheiten zu beseitigen und Stellungnahmen schriftlich zur Niederschrift zu geben. 
 
          
Kellinghusen, den     Amt Kellinghusen 

Der Amtsvorsteher 
 

 

Ausgehängt am: Amt Kellinghusen 
Der Amtsvorsteher 
 

 

Abgenommen am: Amt Kellinghusen 
Der Amtsvorsteher 
 

 

 

        

  

 

    

 


